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Sachverhalt mid Antrãge 

Die europäische Patentanineldung 85 102 593.2 

(Veróffentlichungs-Nr. EP-A-0 154 941) wurde von der 

Prufungsabteilung zurückgewiesen. 

Die Zurückweisung wurde damit begründet, daB dein 

Gegenstand der unabhängigen Ansprüche2 und 8 un Hinblick 
auf die Druckschrift DE-C-959 139 (Dl) die aufgrund von 

Artikel 52 (1) und 56 EPfJ erforderliche erfinderische 

Tätigkeit fehie. 

Gegen diese Entscheidung hat der Beschwerdeführer 

Beschwerde eingelegt. Er reichte dazu neue Ansprüche gemaB 

einem Haupt- und zwei Hilfsanträgen em. 

Die Beschwerdekammer erlieB zwei Bescheide, in deren 

erstem sie darauf hinwies, daB nach ihrer vorläufigen 

Auffassung keiner der vorgelegten unabhängigen Ansprüche 

gewahrbar sei, daB aber in einer Kombination der 

ursprünglichenAnsprüche 8, 9 und 10 mit gewissen weiteren 

Modifikationen das Wesentliche des Anmeldungsgegenstandes 

zum Ausdruck gebracht werden kännte. Im zweiten Bescheid 

schiug die Kammer noch eine Reihe von Anderungen der 

Unterlagen vor. Am 28. Januar 1991 erklärte der Vertreter 

des Beschwerdeführers telefonisch sein Einverstãndnis mit 

der Korrektur einer Reihe von Schreibfehlern. 

Der Beschwerdeführer beantragt nunmehr, die Entscheidung 

der Prüfungsabteilung aufzuheben und ein Patent aufgrund 

der mit Schreiben vom 22. Januar 1991 neu eingereichteri 

Ansprüche (mit den telefonisch vereinbarten Anderungen) zu 

erteilen. 
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Das Vorbringen des Beschwerdeführers auf Seite 11 

Zeilen 9 bis 11 der Beschwerdebegründung 1st of fenbar als 

Antrag auf Ruckzahlung der Beschwerdegebühr aufzufassen. 

VI. 	Die geltenden Ansprüche 1 (unter Berücksichtigung der 

beantragten Korrektur) und 11 lauten wie folgt: 

11 1. Verfahren zurn Herstellen eines Thermometers, 

insbesondere auch als Thermoaräometer, wobei an einer 

Thermometerkapillare ein Fühlergefa8 und am unteren Ende 

eines Umhullungsrohrs für die Thermometerkapillare em 

Aufnahineteil für das Fühlergefas ausgebildet wird, und 

anschlieBend die Thermoineterkapillare in das Umhullungs-

rohr eingebracht wird, dadurch gekennzeichnet, daB die 

Thermometerkapillare mit einem Ende in eine Form, wie eine 

Graphitform, eingesteckt und das FühlergefaB durch Blasen 

mit in die Form eingestecktem Ende des GefàBes exakt 

bestimmbar ausgebildet wird, daB das Aufnahmeteil des 

Thermometers derart ausgeformt wird, daB das Unthüllungs- 
rohr an seinem unteren Ende zunãchst geschlossen und 

anschlieBend ein an seinem unteren Ende dem ausgeformnten 

FühlergefäB entsprechender Dorn unter Erhitzen in das 

geschlossene Ende des Umhullungsrohrs eingeführt wird und 

derart eine exakt bestimmbare Ausstülpung gebildet wird, 

die eine der AuBenkontur aufweist, so daB beini Einbringen 

der Thermorneterkapillare in das Umhüllungsrohr das Fühler -

gefäB in den Unterteil des Aufnahineteils an dessen Wandung 

dicht anhiegend eingepaBt wird". 

"11. Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens nach 

einem der Ansprüchen 1 bis 10, zwecks Herstehlung von 

Thermometern, insbesondere als Theörmoarãomneter, wobei die 

Vorrichtung lokal Hitze erzeugende Bearbeitungsstationen 

aufweist, dadurch gekennzeichnet, daB bei einer der 
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Bearbeitungsstationen ein Dorn (22) vorgesehen ist, der in 
einen an einein Ende (21) geschlossenen Glasrohrab- 
schnitt (2 1 ) unter Erhitzung des Endes (21) zur Bildung 
eines Aufnahxneteils (4) für das FühlergefäB (8) einführbar 
ist und dessen geschlossenes Ende (21) formgenau 
ausstülpen kann und daB der Dorn (22) so ausgestaltet ist, 
daB das FühlergefaB (8) paBgenau in das Aufnahmeteil (4) 
eingebracht werden kann.t 

Die AnsprUche 2 bis 10 und 12 bis 17 sind auf die 
Ansprüche 1 bzw. 11 zurückbezogen. 

VII. 	Die voin Beschwerdeführer vorgebrachten Arguinente, soweit 
sie auf das nunmehr vorliegende Patentbegehren bezogen 
werden können, sind un wesentlichen die folgenden: 

In der Druckschrift Dl sei ausgeführt, daB diese Erfindung 
den Zweck habe, die Herstellung soicher Therirtoineter 
wesentlich zu vereinfachen und zu verbilligen und ins-
besondere deren Justierung bzw. Eichung zu erinöglichen, 
bevor das Kapillarrohr in das Glasschutzrohr eingesetzt 
wird. Von einer schnellen Ansprechzeit sei weder in dieser 
Druckschrift, noch in den anderen genannten Druckschriften 
die Rede. Damit fehie aber auch eine Anregung, den Luft-
spalt zwischen Aufnahineteil und FuhlergefaB zu 
eliininieren. Erst durch die in der Anne1dung of fenbarten 
MaBnahmen werde die hierfür notwendige hohe Genauigkeit 
und damit der paBgenaue Sitz erreicht. 

Die Verwendung elnes Dorns zur präzisen Herstellung des 
Aufnahmeteils sei un hier zu berUcksichtigenden Stand der 
Technik nicht als bekannt belegt. Weder die Druckschrift 
Dl, noch die übrigen Entgegenhaltungen beinhalteten 
irgendetwas, was zu einer soichen MaBnahme hätte anregen 
kónnen. 

[IIsI.14?] 	 .../... 
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EntscheidungsgrUnde 

Die Beschwerde ist zulãssig. 

Anspruch 1 ist aus einer Verbindung der ursprünglichen 

Ansprüche 8, 9 und 10 hervorgegangen, und die zusãtzlich 

angegebene Relation zwischen der Form des Dorns und 

derjenigen des Fuhlergefãses ergibt sich aus der 

ursprünglichen Seite 13, Zeilen 17 big 21. Der Vor -

richtungsanspruch 11 entspricht einer Verbindung der 

Merkmale nach den ursprünglichen Ansprüchen 17, 8 und 10. 

Die abhängigen Anspruche 2 big 8 entsprechen den 

ursprünglichen Ansprüchen 11 bis 16 und 2. 

Anspruch 9 gründet sich auf die ursprüngliche Beschreibung 

Seite 12, Zeile 15, 

Anspruch 10 auf den Absatz Seite 9, Zeile 16 big Seite 10, 

Zeile 5, und die 

Arisprüche 12 bis 17 auf Seite 14, Zeilen 1 bis 2, Zeilen 9 

bis 10, Zeilen 10 bis 12, Zeilen 14 bis 15, Zeilen 16 bis 

18 und Zeilen 18 bis 19. 

Die Beschreibung wurde im vesentlichen nur durch eine 

Würdigung des Standes der Technik und durch Anpassung an 

die neuen unabhángigen Ansprüche verândert. 

Die Anderungen der Arnneldungsunterlagen entsprechen also 

den Forderungen des Artikels 123 (2) EPU. 

Neuheit 

3.1 	Die Druckschrift Dl betrif ft ein Verfahren zur Herstellung 

eines Thermometers, bei dem entsprechend dem Oberbegriff 

41 

00669 	 ...I... 



5 	 T 73/90 

des Anspruchs 1 an einer Thermometerkapillare ein Fühler-
gefäl3 und am unteren Ende eines Umhullungsrohrs für die 
Therinometerkapillare ein Aufnahmeteil für das Fühlergefäfi 
ausgebildet, und anschlieBend die Thermometerkapillare in 
das Umhüiiungsrohr eingebracht wird (siehe insbesondere 
Seite 2, Zeilen 57 bis 74 und die Figuren 4 bis 6). 

Von einer Form, in die die Thermometerkapiliare beim 
Blasen des FuhlergefäBes mit einein Ende eingesteckt wird, 
oder von einem dem ausgeformten Fühlergefâ8 entsprechenden 
Dorn, der zur Bildung einer paBgenau das FühlergefäB 
aufnehmenden Ausstuipung des Uxnhüllungsrohrs in dessen 
geschiossenes.und erhitztes Ende eingeführt wird, ist in 
der Druckschrift Dl nicht die Rede. Uberhaupt deutet 
nichts darauf hin, daB das Fühlergefäl3 an der Wandung des 
Aufnahmeteils dicht anhiegen soil. Hierin unterscheidet 
sich also der Gegenstand des Anspruchs 1 von diesem 
bekannten Verfahren. 

Der Vorrichtungsanspruch 11 ist auf die Durchführung des 
Verfahrens nach eineni der Ansprüche 1 bis 10 zurück-
bezogen. Das heiSt, daB die beanspruchte Vorrichtung 
zuinindest geeignet sein muB, das Verfahren nach Anspruch 1 
durchzuführen und auf diese Weise Thermometer herzu-
stellen. Die Vorrichtung nach Anspruch ii umfaSt also eine 
Station zur Herstellung eines FühlergefäBes und eine 
Station, bei der zur Bildung des Aufnahnieteils ein Dorn in 
das erhitzte Ende eines geschlossenen Glasrohrabschnitts 
einführbar ist, wobei der Dorn in seiner Dimensionierung 
deni FühlergefäB entspricht. 

Es ist zwar davon auszugehen, daB auch bei der Herstellung 
des Thermometers nach Druckschrift Dl lokal Hitze 
erzeugende Bearbeitungsstationen für das Aufnahmeteil und 
das FuhlergefäB vorgesehen sind. Speziehle Mittel, die die 
bekannte Vorrichtung zur Durchfuhrung des Verfahrens nach 

4,  
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Anspruch 1 geeignet machen würden, insbesondere ein Dorn, 
der in einen Glasrohrabschnitt einführbar ist und in 
seiner Dimensionierung auf das FühlergefäB so abgestimint 
1st, daB sich ein paBgenauer Sitz des FühlergefàBes 
ergibt, sind aber in Druckschrift Dl nicht angegeben. 

	

3.2 	Die gleichen Unterschiede bestehen gegenüber der 
Druckschrift US-A-2 853 881 (D2) (siehe insbesondere 
Figur 2 und Spalte 2, Zeile 45 bis Spalte 3, Zeile 10), 
bei der allerdings zum Unterschied von Druckschrift Dl die 
Genauigkeit der Einpassung des FühlergefàBes in das 
Aufnahmeteil nicht nur offengelassen wird, sondern 
explizit zwischen FühlergefàB und Aufnahmeteil em 
Zwischenraum vorgesehen wird, der mit Metallteilchen 
gefüllt wird. 

	

3.3 	Auch die Lehre der Druckschrift DE-C-938 757 (D3) (siehe 
insbesondere die Figuren 1 bis 4 und Seite 2, Zeile 65 bis 
Seite 3, Zeile 16) entspricht dem Oberbegriff des 
Anspruchs 1. GemàB Druckschrift D3 wird aber ein Kunst-
stoff-Umhullungsrohr verwendet, das auf das FühlergefäB 
aufgeklebt oder aufgeschmolzen wird. Dementsprechend 
unterscheidet sich hiervon der Gegenstand des Anspruchs 1 
dadurch, daB vor dem Einbringen des FühlergefaBes in das 
Aufnahmeteil eine genaue Anpassung der GräBen der beiden 
Teile vorgenommen wird, und daB das FühlergefaB im Innern 
einer Form geblasen und das Aufnahineteil durch Einführen 
eines dein FühlergefäB entsprechenden Dorns geformt wird. 

Die gleichen Unterschiede gegenüber der Druckschrift D3 
(mit Ausnahme des Blasens des FühlergefaBes im Innern 
einer Form) weist der Gegenstand des Anspruchs 11 auf. 

	

3.4 	Bei dem Thermometer gemãB Druckschrift US-E-29 750 (D4) 
wird wie gemãB Anspruch 1 das FUhlergefaB im Innern einer 
Form geblasen. Es handelt sich aber urn ein einschaliges 
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Thermometer, sodaB gar kein Aufnahmeteii existiert, das an 
das FühlergefäB angepa1t werden kännte. 

	

3.5 	Die Druckschrift US-A-4 170 138 (D5) liegt noch weiter vorn 
vorliegenden Gegenstand ab. Auch hier handeit es sich urn 
ein Thermometer, dessen Fühlerende einschalig ausgebildet 
ist. 

	

3.6 	Der Gegenstand der unabhängigen Ansprüche 1 und i1 ist 
sornit neu irn Sinne von Artikel 54 EPU. 

	

4. 	Erfinderische Tätigkeit 

	

4.1 	Die in der Anmeldung auf Seite 3, Zeilen 1 bis 6, genannte 
technische Aufgabe besteht darin, ein Verfahreñ und eine 
Vorrichtung zur Herstellung eines pràzise und insbesondere 
schneil ansprechenden Thermometers anzugeben, wobei das 
Verfahren durch die Vorrichtung zuitiindest weitgehend 
automatisiert durchführbar sein soil. Ausgehend von dem in 
Druckschrift Di dokumentierten, nàchstkommenden Stand der 
Technik spielt hiervon hauptsächlich das schnelle 
Ansprechen eine Rolie. 
Der Wunsch nach schneliem Ansprechen wird in keiner der 
Druckschriften Dl bis D5 erwähnt. 
Einen direkten Beitrag zur erfinderischen Tàtigkeit des 
Anineidungsgegenstandes kann alierdings diese Aufgaben-
steilung ailein nicht leisten, denn wie bei jeder Messung 
ist auch bei einer Teniperaturmessung grundsätziich mimer 
eine schnelle Durchführung derselben wünschenswert. 

	

4.2 	Zur Läsung dieser Aufgabe sieht nun das Verfahren nach 
Anspruch 1 insbesondere vor, daB das FühlergefäB durch 
Blasen der mit einem Ende in eine Form eingesteckten 
Thermoineterkapiliare ausgebildet wird, daB das Aufnahme-
teii durch Ausstülpen des erhitzten geschlossenen Endes 
des Umhüllungsrohrs mitteis eines eingeführten Dorns 

.. 
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gebildet wird, und daB hierbei der Dorn deni ausgeformten 
FühlergefäBentspricht, sodaB beim Einbringen der Therino-
meterkapillare in das Uinhüllungsrohr das FühlergefäB dicht 
an der Wandung des Aufnahmeteils anhiegt. 

	

4.3 	Diesen Xerkmalen liegt der Gedanke zugrunde, FühlergefäS 
und Aufnahmeteil so herzustellen, daB mm zusammengebauten 
Zustand môglichst jeder Zwischenrauin zwischen diesen 
beiden Teilen vermieden wird, sodaB der Wärmeübergang gut 
und dainit die Ansprechzeit des Thermometers kurz wird. 

Da schon das Ziel, eine kurze Ansprechzeit zu erreichen, 
in keiner der zitierten Druckschriften erwàhnt ist, hatte 
der Fachrnann keine Anregung dazu, irgendwelche der 
genannten Lösungsmerkmale, soweit sie überhaupt aus einer 
der Druckschriften bekannt sind, zu übernehmen und sie mit 
den Merkmalen nach Druckschrift Dl zu kombinieren. 

	

4.4 	Daruber hinaus 1st aber von den genannten Lösungsmerkmnalen 
nur ein einziges, nãinlich das Blasen des FühlergefäBes un 
Innern einer Form, aus einer der Druckschriften, nämuich 
aus D4, bekannt. Das Thermometer nach Druckschrift D4 hat 
jedoch gerade im Bereich des Fühlerteils eine ganz andere 
(nàmnlich nur einschalige) Konstruktion als dasjenige nach 
Druckschrift Dl und kann schon deshalb keine Anregung dazu 
geben, dieses Merkmal bei dem Verfahren nach Druck-
schrift Dl anzuwenden, urn die Ansprechzeit zu verkürzen. 

	

4.5 	Keine der nachgewiesenen Druckschriften zeigt das Aus- 
stülpen des Umhüllungsrohrs mit einem Dorn. Selbst wenn 
man annehmen würde, daB beim Glasblasen das Ausstulpen 
mittels eines Dorns zur Praxis des Fachmanns gehórt (wofür 
sich keinerlei Nachweis mm Verfahren befindet), so ware 
doch keine Anregung gegeben, diese Methode bei der 
Herstellung eines Thermometers der in Druckschrift Dl 
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angegebenen Art zum Zwecke der Verkürzung der Ansprechzeit 
anzuwenden. 

	

4.6 	Aus der Druckschrift D3 (vgl. Seite 3, Zeilen 30 bis 34) 
kännte zwar auf die Lehre geschlossen werden, daB eine 
innige Verbindung zwischen Hülle und FühlergefäB zur 
Erhähung der Wärineleitfàhigkeit beiträgt (was einem 
Beitrag zu kürzerer. Ansprechzeit zwar noch nicht gleich-
zusetzen ware, dem aber nahekäme). Jedoch wird in diesein 
Fall die Anpassung zwischen Hülle und FühlergefäB nicht 
vor dein Zusaininenbau durch Blasen des einen Teils un Innern 
einer Form bzw. durch Ausstülpen des anderen Teils mit 
einem Dorn erzielt, sondern erst un zusanunengesetzten 
Zustand, beispielsweise durch Aufschmelzen der Kunststof f-
hülle auf das FühlergefäB. Die Kammer 1st der Auffassung, 
daB ein Verfahren wie dasjenige nach Druckschrift D3, bei 
dem eine fest haftende Verbindung zwischen Hülle und 
FühlergefaB hergesteilt wird, keine Anregung zu Ver-
fahrensschritten. geben konnte, gemäB denen ohne Haftver-
bindung die Passung der Teile möglichst gut gemacht wird. 

	

4.7 	Es ergibt sich.soinit, daB das Verfahren nach Anspruch 1 
auf einer erfinderischen Tàtigkeit im Sinne von Artikel 56 
EPU beruht. 

	

4.8 	Aus im weséntlichen den gleichen Gründen beruht auch die 
Vorrichtung nach Anspruch 11 auf einer erfinderischen 
Tätigkeit, da deren auf die Ausstülpung mit einem Dorn 
bezogénes Nerkmal nicht einmal für sich genommen als 
bekannt nachgewiesen ist (siehe Punkt 4.5), da die genaue 
gegenseitige Anpassung von FühlergefäB und Aufnahmeteil in 
keinein vergleichbaren Zusammenhang bekannt 1st (siehe 
Punkt 4.6), und da zu dem auch für die Vorrichtung nach 
Anspruch 11 maBgeblichen Grundgedanken der vorliegenden 
Erfindung (siehe Punkt 4.3) dem Stand der Technik keine 
Anregungen entnomnxnen werden kännen. 

. . . / . . . 
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Die abhàngigen Ansprüche 2 bis 10 und 12 bis 17 sind 
aufgrund ihrer Rückbeziehung auf die AnsprUche 1 und 11 
ebenfalls gewàhrbar. 

5. 	Das Vorbringen des Beschwerdeführers auf Seite 11, 
Zeilen 9 bis 11 der Beschwerdebegründung ist als Antrag 
auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzusehen. 

GemàB Regel 67 EPU wird die Ruckzahlung der Beschwerde-
gebühr dann angeordnet, wenn der Beschwerde durch die 
Beschwerdekammer stattgegeben wird und die Rückzahlung 
wegen eines wesentlichen Verfahrensmangels der Billigkeit 
entspricht. Ein wesentlicher Verfahrensmangel ist jedoch 
nicht ersichtlich. Entgegen der Neinung des Beschwerde-
führers ist die Kainmer der Auffassung, daB die Zurück-
weisungsentscheidung der Prüfungsstelle zuinindest 
bezüglich der inangelnden erfinderischen Tãtigkeit der 
Gegenstãnde der unabhángigen Ansprüche 1 und 8 ausreichend 
begründet war. Der damit dargelegte Mangel genügt vollauf 
als Basis für die ZurUckweisung der Anineldung (vgl. auch 
Seite 7, Zeilen 11 und 12 der genannten Entscheidung). 
Wenn die in Punkt 5. der angefochtenen Entscheidung 
enthaltenen Zusatzanmerkungen zu Anspruch 17 nicht you 

begründet sind, so ándert dies nichts an der Begründetheit 
der ZurUckweisung der Anmeldung. 

Dein Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr kann 
deshaib nicht stattgegeberi werden. 

00669 
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Entscheidungsforinel 

Aus diesen GrUnden wird entschieden: 

Die Entscheidung der PrUfungsabteilung wird aufgehoben. 

Die Sache wird an die erste Instanz zurückverwiesen mit 
der Auflage, ein Patent auf der Grundlage folgender 
Unteriagen zu erteilen: 

Ansprüche 1 bis 17, eingegangen am 23. Januar 1991, 

Beschreibung Seiten 1 bis 14, eingegangen am 
23. Januar 1991, 

Zeichnung Figuren 1 bis 5, eingegangen am 10. Juli 1990, 

mit folgenden Korrekturen: 

in Anspruch 1, numnerierte Zeile 21: Kommna streichen; 

in Anspruch 4, numerierte Zeile 19: "das" und "in" 
streichen; 

in der Beschreibung auf Seite 1, numerierte Zeile 25: 

Komnma streichen; 

auf Seite 1, numnerierte Zeile 26: "ist" ersetzen durch den 
Text "wird, und anschlie8end die Thermomneterkapillare in 
das Umthüllungsrohr eingebracht wird,"; 

I ' 

00669 	 .../... 



12 	T 73/90 

auf Seite 3, Zeile 15: "s" in "zunächst" ergänzen; 

Zeile 16: "hinteren" ersetzen durch 

"unteren". 

3. 	Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird 
abgelehnt. 

Der Geschàftsstellenbeamte: 	Der Vorsitzende: 

P. Martorana 	 E. Turrini 

00669 


